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„MEDIATION & KONFLIKTREGELUNG“ 
Abschluss im Juni 2010  

Mediation im Arbeitsrecht - Welche Voraussetzungen braucht es, um Mediation im 
Individualarbeitsrecht als nützliches Konfliktregelungsverfahren etablieren zu 

können? 
Helga Kien helga.kien@oss.at 
 
Zusammenfassung: 
Die Möglichkeit für die Anwendung von Mediation bei arbeitsrechtlichen Konflikten  begründet sich in 
der Vielfalt von Streitfällen. Das Ziel dieser Arbeit ist die Fragestellung zu untersuchen, welche 
Voraussetzungen es braucht, um  Mediation als nützliches Konfliktregelungsverfahren  im Arbeitsrecht 
etablieren zu können.    Es wurden im Zuge dieser Arbeit Einzelinterviews mit erfahrungs- und 
kenntnisreichen Akteuren im Zusammenhang mit Arbeitsrechtskonflikten durchgeführt und in der 
Auswertung der Ergebnisse subjektive Eindrücke, Erwartungen und Verbesserungsvorschlägen 
aufgezeigt.   Die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Untersuchung waren, dass der Einsatz von 
Mediation grundsätzlich befürwortet wird, es an gesetzlichen Begleitmaßnahmen und einer 
Fristenhemmung im Arbeitsrecht fehlt, um Rechtsansprüche zu sicheren. 
 
 


